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Sitzungsvorlage 10/2018 
Bebauungsplan „Wohnpark Nordhausen Ost“; 
Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die frühzeitige Öffentlichkeitsbetei-
ligung  
 
 
Sachverhalt: 
 
Planungsanlass 
 
Im Geltungsbereich des bisherigen Bebauungsplanes „Nordhausen Ost“ sind Ge-
werbeflächen ausgewiesen, die überwiegend nicht mehr wirtschaftlich genutzt wer-
den. Interessenten sind deshalb auf die Verwaltung zugekommen, auf dieser Fläche 
eine Wohnbebauung zu ermöglichen.  
 
Unmittelbar nach Osten grenzt derzeit an das Plangebiet landwirtschaftliche Fläche 
an. Ein kleiner Teil hiervon könnte, aufgrund der Regionalplanung, noch einer Be-
bauung zugeführt werden. Allerdings muss ein Korridor von rund 400 m zwischen der 
dann bebaubaren Fläche in Nordhausen und der bebauten Fläche in Nordheim lie-
gen (Grünzäsur).  
 
Bei Überlegungen zu einer möglichen Umwidmung des bestehenden Gewerbegebie-
tes erscheint es daher geboten, sich auch der verbleibenden Fläche anzunehmen. 
So kann sichergestellt werden, dass ein Abschluss der bebaubaren Ortslage Nord-
hausens nach Osten erreicht wird.  
 
Ziel und Zweck der Planung 
 
Das Plangebiet ist heute hauptsächlich geprägt durch einen bestehenden Gewerbe-
betrieb (Holzhandlung) und die nördlich vorbeiführende Ortsdurchfahrt Nordhausen. 
Es ist überwiegend durch den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Nordhausen Ost“ 
überplant. Östlich sind Flächen einbezogen, die an die regionalplanerische Grünzä-
sur (Regionalplan Heilbronn-Franken) heranreichen, hierbei handelt es sich pla-
nungsrechtlich um Außenbereich. 
 
Nachdem der Gewerbebetrieb im Planbereich eingestellt werden soll und die Orts-
umfahrung Nordhausen für den Verkehr freigegeben wurde, soll das Plangebiet einer 
Wohnnutzung zugeführt werden. Hierfür besteht in der Gemeinde Nordheim ein drin-
gender Bedarf, insbesondere auch für die Nutzung durch Mehrfamilienhäuser. Der 
zwischen Gewerbebetrieb und neuer Ortsumfahrung liegende Bereich soll bis zur 
Grünzäsur mit in die Überplanung einbezogen werden. 
 
Zur Zielerreichung sind insbesondere die bisher als Gewerbeflächen festgesetzten 
Bereiche zu überplanen. Da die Nachnutzung von Gewerbeflächen dem Sinne nach 
eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a BauGB ist, erfolgt die 
Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren. Die maßgebliche 
Fläche gem. § 13a (1) Nr. 1 BauGB ist eingehalten. 
 



Entsprechend der Planungsabsicht ist die Ausweisung eines sog. „Urbanen Gebiets 
(MU)“ gemäß § 6a Baunutzungsverordnung (BauNVO) beabsichtigt. Urbane Gebiete 
dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, 
kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 
Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein, hier liegt der Unterschied 
zum Mischgebiet (MI). Im Unterschied zum Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind im 
MU höhere Nutzungsdichten möglich, auch höhere Schallimmissionen sind zulässig. 
 
Der vorgeschlagene Geltungsbereich (vgl. Abgrenzungskarte vom 04.01.2018) 
berücksichtigt, dass die westlich der Bebauungsplanung liegenden Gewerbebetriebe 
weiterhin bestehen bleiben können. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Für den im beigefügten Plan ersichtlichen Bereich wird nach § 13 a BauGB i.V.m. 

§ 2 Abs. 1 BauGB ein Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt.  

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wird in Form 
einer Planauflage mit Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung 
durchgeführt. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge nach § 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt. 
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Landkreis: Nordheim 

EntwurfGemeinde: Nordheim 

Gemarkung: Nordhausen / Nordheim 

Abgrenzungskarte zum Aufstellungsbeschluss 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften
„Wohnpark Nordhausen Ost“
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